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TV-Geräte: Im Standby-Modus sind sie nicht unproblematisch

Damit es f limmert – nicht f lackert
Immer wieder rücken die Schwei-
zer Feuerwehren zu Bränden aus,
als deren Ursache ein TV-Gerät
ermittelt wird. Oftmals ereignen
sich diese Brände bei Geräten im
Standby-Modus, bei Geräten
also, die nicht per Hauptschalter,
sondern nur per Fernbedienung
ausser Betrieb gesetzt werden.
Dann nämlich bleibt ein Teil der
Elektronik unter Strom, und im
ungünstigen Fall können sich
auf Grund von Hitzeentwicklun-
gen im Gerät Staubpartikel
entzünden und so einen Brand
auslösen.

sfv. In einem Einfamilienhaus schau-
en zwei Kinder bis gegen 21 Uhr
fern, stellen das Gerät mit der Fern-
bedienung ab und gehen, wie mit
den Eltern vereinbart, zu Bett. Gegen
Mitternacht steht der Wohnraum in
Flammen, und durch die vorhande-
nen Kunststoffe entwickeln sich ge-
fährliche Brandgase. Dank der ra-
schen Alarmierung der Feuerwehr
durch die Nachbarn und deren effi-
zientem Einsatz konnten die fried-
lich schlafenden Kinder durch die
Feuerwehr gerettet werden. Der
Sachschaden belief sich auf rund
300 000 Franken. Als Brandursache
stellte sich das TV-Gerät in Standby-
Funktion heraus. Die gefährlichen

Brandgase stammten vom in Brand
geratenen Kunststoffgehäuse des
Fernsehapparates. Ohne die auf-
merksamen und rasch handelnden
Nachbarn und den mustergültigen
Einsatz der Feuerwehr hätte dieser
Fall zu einer Tragödie ausarten kön-
nen. 

Das Problem
Bei einem auf Standby geschalte-

ten Gerät bleiben Teile der Elektro-
nik permanent unter Spannung –
dies stellt eine gewisse Gefahr dar,
die sehr oft unterschätzt oder aus Be-
quemlichkeitsgründen ignoriert
wird. Tests beim Verkaufspersonal
im Fachhandel haben zudem erge-
ben, dass das Problem zu Unrecht
wenig thematisiert wird. Für die Kon-
sumenten wiederum hat zu gelten,
dass bei elektronischen Geräten die
Aufstellungsbedingungen des Her-
stellers zu befolgen sind. So ist spe-
ziell bei Fernsehgeräten darauf zu
achten, dass eine genügende Luft-
umspülung möglich ist und die Ab-
wärme so gefahrlos abgeleitet wer-
den kann.

Die günstigste Variante, einem
möglichen Schadenereignis aus
Gründen der Standby-Funktion ent-
gegenzuwirken, ist,  das Gerät kon-
sequent mit dem Ein/Aus-Schalter
ganz abzuschalten.

Ratschläge vom Fachmann
Tagtäglich befasst sich Daniel Bil-

lig, Werkstattleiter im Hauptsitz der

Fust AG in Oberbüren, mit Fernseh-
apparaten. Der 32-jährige Fachmann
ist sich der Problematik von TV-
Bränden bewusst und will sie nicht
verharmlosen. Auch im Hause der
Fust AG weiss man, dass die Schä-
den sehr oft auf den Standby-Betrieb
zurückzuführen sind. Der gelernte
Radio- und Fernsehelektriker Dani-
el Billig trifft in diesem Bereich auch
als Privatmann Vorsichtsmassnah-
men. «Am besten ist es, das TV-
Gerät bei Nichtgebrauch mit Betäti-
gung des Netzschalters ausser Be-
trieb zu setzen. Dadurch wird jedoch

die Lebensdauer des Netzschalters
reduziert», bezeichnet Daniel Billig
die Kehrseite der Medaille. Persön-
lich achtet er darauf, sein Zweitgerät
im Schlafzimmer bei Nichtbetrieb
am Netzschalter abzuschalten. «Auf
diese Weise spare ich Strom, elimi-
niere eine unnötige Elektrosmog-
Quelle und fühle mich sicherer. Im
Wohnzimmer verzichte ich nicht auf
die Annehmlichkeiten des Standby-
Betriebes, kontrolliere das Gerät
aber häufiger.» Weiter empfiehlt  Da-
niel Billig den TV-Konsumenten,
nicht vor dem Gerät zu schlafen.

«Durch die lange Gebrauchszeit
wird es unnötig belastet. Zudem
läuft das Gerät in dieser Zeit un-
kontrolliert, was sich bei einem all-
fälligen Brand verheerend auswir-
ken könnte.

TV-Gerät periodisch entstau-
ben und reinigen lassen

Neben den üblichen Schutzmass-
nahmen empfiehlt Daniel Billig, das
TV-Gerät in einem Turnus von fünf
bis sechs Jahren durch den TV-Fach-
mann einer Entstaubung und Reini-
gung zu unterziehen. Ebenfalls sind
zu einem solchen Zeitpunkt die Löt-
stellen der Bauteile zu kontrollieren.
Gerade diese können in gewissen
Stromkreisen ebenfalls zu einem
Brand führen oder auch kleinere
Löcher in die Leiterplatte «hinein-
brennen» (die Leiterplatte verkohlt
an dieser Stelle etwas). Untersu-
chungen haben gezeigt, dass sich bei
einem technischen Defekt ein Bau-
teil erhitzen und im Gehäuse über-
mässig Wärme erzeugen kann.
Grundsätzlich setzen die Geräteher-
steller Materialien ein, welche
schwer entflammbar sind – dennoch,
die Kunststoff-Aussenhüllen von
Fernsehgeräten sind brennbar, und
durch die im Gerät entwickelte Hit-
ze können sich Staubpartikel ent-
zünden, was dann zum Fernseher-
Brand führen kann. Dieser Brand
wiederum kann auf Vorhänge, Mö-
bel oder andere Einrichtungsgegen-
stände übergreifen und ein grösseres

Schadenereignis auslösen. Ausser-
dem entwickeln die Aussenhüllen
der TV-Geräte im Brandfall wie vie-
le Kunststoffe gefährliche Dämpfe.

Let your mind be your medicine

Neurofeedback 
Neurofeedback ist eine wissen-
schaftlich untermauerte Thera-
piemethode, mit der eine Opti-
mierung der Hirnströme erreicht
wird. Neurofeedback ist eine
grundlegende Weiterentwicklung
im Bereich des Mentaltrainings. 

Mitg. Im Gegensatz zu herkömmli-
chen mentalen Trainingsmethoden,
wie z.B. autogenem Training, wer-
den die Hirnströme dank modern-
ster Computertechnologie ganz ge-
zielt trainiert.

Dabei werden dem Hirn keine
elektrischen Impulse zugefügt. Die
Hirnströme werden selber auf ganz
natürliche Art und Weise trainiert,

indem man sich auf die guten Hirn-
ströme konzentriert.

Besser schlafen – besser leben
Sehr erfolgreich ist die Anwen-

dung von Neurofeedback zum Bei-
spiel bei Störungen der circadianen
Rhythmen. Schlafstörungen gehen
immer mit minimalen Störungen
des Zentralen Nervensystems ein-
her, welche sich auf die Schlafzy-
klen und somit auf die Schlafqua-
lität auswirken. Durch spezielle ma-
thematische Verfahren können die-
se Instabilitäten des Nervensystems
sichtbar gemacht und somit trai-
niert werden. Durch das Neuro-
Feedback ganz bestimmter Fre-
quenzbereiche können Einschlaf-
und Durchschlafstörungen also ge-
zielt behandelt werden. Das Mor-

TIPPS
a Elektronische und im Speziellen
TV-Geräte mit Ein/Aus-Schalter
abschalten
a Bei längeren Abwesenheiten
Antennen- und Netzkabel ziehen
a TV-Gerät nicht unbeaufsichtigt
laufen lassen
a Darauf achten, dass das TV-Gerät
luftumspült und nicht mit Decken
oder dergleichen abgedeckt ist. Dem
TV genug Raum lassen! Die Luftum-
spülung nicht mit Vorhängen
blockieren.
a Keine brennbaren Gegenstände
auf elektronischen Geräten deponie-
ren.
a TV-Geräte durch den Fachmann
alle fünf bis sechs Jahre entstauben
und reinigen lassen. 
a Keine Pflanzen und dergleichen
auf dem TV platzieren. (Das Giess-
wasser könnte in den TV gelangen
und einen technischen Defekt
auslösen.)
a Bei einem Schadenereignis nach
dem Grundsatz handeln: Alarmieren
der Feuerwehr via Telefon 118,
Personen retten, Löschversuch
vornehmen, Fenster und Türen
schliessen und Feuerwehr einweisen.

gen- und Tagesbefinden verbessern
sich dadurch deutlich, Leis-
tungsfähigkeit und Stressresistenz
nehmen zu. Gleichzeitig können
allfällige Schlaf- oder Aufputsch-
mittel reduziert oder ganz abgesetzt
werden. Auch Probleme mit Kopf-
schmerzen oder chronischer Mü-
digkeit, welche ebenfalls mit Insta-
bilitäten des Zentralen Nervensy-
stems einhergehen, können dank
Neurofeedback gebessert werden,
bewirkt doch das Neurofeedback ei-
ne ganz allgemeine Stärkung und
Stabilisierung des Nervensystems. 

Weitere Informationen: Praxis für
Neurofeedback, Steve Ebright,
lic.phil.I, Neuropsychologe FSP
Tel. 01 261 37 47
www.neurofeedback.ch

Wohnbautätigkeit im 1. Quartal 2002

Abwärtstrend im Wohnungsmarkt
BfS. Die Wohnungsproduk-
tion ging im 1. Quartal 2002
verglichen mit der entsprechen-
den Vorjahresperiode um 8%
zurück. Demgegenüber befanden
sich am Ende des Beobachtungs-
quartals rund 3% mehr Wohnun-
gen im Bau als ein Jahr zuvor. 

Im 1. Quartal 2002 wurden in der
Schweiz 6460 Wohnungen neu er-
stellt, was einer starken Abnahme
um 580 Einheiten oder 8% gegen-
über dem entsprechenden Vorjahres-
quartal entspricht. Die Anzahl neu
erstellter Wohnungen erreichte da-
mit den tiefsten Stand seit drei Jah-
ren. Zu dieser Abschwächung trugen
insbesondere die Gemeinden mit
mehr als 10 000 Einwohnern bei
(–17%). Den geringsten Rückgang
notierten die Gemeinden mit 5000
bis 10 000 Einwohnern (–1%).

Zwischen Januar und März 2002
wurden in den Agglomerationen der
fünf grössten Städte 2120 Wohnun-
gen neu erstellt. Dies bedeutet einen
Abbau um 300 Einheiten (–12%).
Dieser Rückgang geht insbesondere
auf das Konto der Agglomerationen
Lausanne, Genf und Bern.

Im Bau befindliche Wohnungen 
Ende des 1. Quartals 2002 befan-

den sich in der Schweiz 36 200
Wohnungen im Bau. Verglichen mit
der entsprechenden Vorjahrespe-
riode entspricht dies einem Anstieg
um 970 Einheiten. Praktisch sämtli-
che Gemeindegrössenklassen, insbe-
sondere die Gemeinden mit mehr als
10 000 Einwohnern, trugen zu dieser
Steigerung bei. Einzig die kleinen
Gemeinden verzeichneten einen
Rückgang (–370 Einheiten/–5%).

Am Ende des Berichtsquartals
wurden in den Agglomerationen der
fünf grössten Städte insgesamt

14’260 im Bau befindliche Wohnun-
gen gezählt, rund 540 Einheiten oder
4% mehr als ein Jahr zuvor. Dieser
Zuwachs geht insbesondere auf das
Konto der Agglomerationen Bern
und Zürich. Demgegenüber melde-
ten die Agglomerationen Genf und
Basel eine Abnahme.

Baubewilligte Wohnungen 
Im 1. Quartal 2002 wurden 7700

Wohnungen baubewilligt. Dies be-
deutet einen Rückgang um rund
1500 Einheiten (–16%) gegenüber
dem entsprechenden Vorjahresquar-
tal. Am stärksten ging die Zahl der
baubewilligten Wohnungen in den
Städten und den kleinen Gemeinden
zurück. Demgegenüber meldeten die
Gemeinden mit 2000 bis 5000 Ein-
wohnern einen Zuwachs um 440
Einheiten. In den Agglomerationen
der fünf grössten Städte wurden
2200 Wohnungen baubewilligt (-700
Einheiten).

Fernseher als Brandverursacher: Einfache Massnahmen helfen, das
Risiko beträchtlich zu senken. Fotomontage: Reinhold Riedener

Mietrechtsrevision im Nationalrat

Besseres Resultat wäre möglich
Mit der Ablehnung des so ge-
nannten «Accord Romand» ist in
der Differenzbereinigung zwi-
schen dem National- und Stän-
derat zwar das Hauptziel erreicht
worden. Einige wichtige Positio-
nen aus der ersten Lesung wur-
den hingegen preisgegeben, das
ist schade. Die Hauptgründe
dafür sind eine Vergleichslösung
der CVP und ungenügende
Präsenz auf der bügerlichen
Seite.

Kompromisse bedeuten immer, dass
beide Seiten auf Forderungen ver-
zichten. In unserem politischen Sys-
tem mit zwei gleichberechtigten
Kammern kann in der Regel das Re-
sultat einer parlamentarischen Bera-
tung als Kompromiss bezeichnet
werden, in den meisten Fällen sogar
als gut schweizerischer. Das kommt
daher, dass Zusammensetzung, In-
teressenlage und Mehrheitsverhält-
nisse der beiden Kammern vonei-
nander abweichen. Zusammen mit
einem ausgeklügelten Differenzbe-
reinigungsverfahren ist das Ganze
auf Ausgleich angelegt. Den Kom-
promiss schon im Voraus zu suchen
oder anzubieten, ist deshalb unnötig
und auch unklug.

Mit diesem Handicap ist der Na-
tionalrat beim Mietrecht in die zwei-
te Runde eingestiegen. Der «Accord
Romand» war eine Vereinbarung zwi-
schen den schweizerischen Mieter-
verbänden und dem Westschweizer
HEV und SVIT. Auf Hauseigentümer-
und Vermieterseite haben in der Ro-
mandie die Angst vor der Mieter-
initiative «JA zu fairen Mieten» und
die strikte Ablehnung eines Ver-
gleichsmietemodells zur Abgrenzung
missbräuchlicher Mietzinse zur Be-
reitschaft geführt, im Grundsatz am
heutigen Mietrecht festzuhalten und

sogar Verschlechterungen in Kauf zu
nehmen. Und von CVP-Seite ist ein
neues Modell ins Spiel gebracht wor-
den, das hinter die bürgerlichen Po-
sitionen der ersten Lesung zurück-
ging, die damals auch von dieser Par-
tei mitgetragen wurden.

Diese Ausgangslage hatte bereits
in der Kommission zu neuen Mehr-
heiten geführt, und schon zu Beginn
der Ratsdebatte war zu befürchten,
dass aus dieser Runde eher die Lin-
ke als Siegerin hervorgehen würde.
Die Festlegung der Anfangsmiete ist
zwar weiterhin grundsätzlich der
freien Vereinbarung der Parteien
überlassen, verbunden mit der Mög-
lichkeit des Mieters, die Überprüfung
des Mietzinses im Fünfjahresturnus
zu verlangen. Unakzeptabel ist der
Nationalratsbeschluss jedoch in Be-
zug auf die Anpassung der Mieten
im bestehenden Mietverhältnis. Die
Nationalratslösung sieht vor, dass die
Mieten künftig nicht mehr vom Hy-
pothekarzins abhängen, sondern nur
noch gestützt auf den Landesindex
der Konsumentenpreise angepasst
werden dürfen. Diese vorgeschla-
gene Teuerungskoppelung führt zu
einer realen Einfrierung der Mieten
und bevorzugt Mieter in langjähri-
gen Mietverhältnissen gegenüber
neuen Wohnungssuchenden. Eine
reine Indexmiete wird denn auch
von massgeblichen Wirtschaftsexper-
ten abgelehnt. 

In Zeiten stark steigender Kosten
(z.B. Hypozinsen) wird diese Lösung
bei Vermietern zu Kostenengpässen
führen. Für Vermieter unter Kosten-
druck besteht somit nur die Wahl
zwischen Kündigung des Mietver-
hältnisses oder Verkauf der Liegen-
schaft. Verschärfend kommt hinzu,
dass nur der Mieter die Möglichkeit
erhält, alle fünf Jahre eine Überprü-
fung des Mietzinses nach Massgabe
der Vergleichsmiete zu verlangen. Ei-
ne solche Lösung schafft klar un-
gleich lange Spiesse und könnte in
Zeiten mit starkem Hypozinsanstieg
auf Vermieterseite einen Kündi-
gungsdruck auslösen. 

Genau aus diesem Grund hatte
der Ständerat Ende letzten Jahres in
seinem Vorschlag die Indexmiete
auch mit einem «Notventil» verse-
hen. Nach dem Ständerat sollte das
Recht zur Berufung auf die Ver-
gleichsmiete nicht nur dem Mieter,
sondern in langen Mietverhältnissen
auch dem Vermieter zugestanden
werden. 

Zu bedauern ist sodann der Ent-
scheid des Nationalrats, wonach bei
der Ermittlung der statistischen Ver-
gleichsmiete auch die Wohnungen
von Genossenschaften und Gemein-
wesen einbezogen werden. Nachdem
bereits im Ständerat diese Verfäl-
schung der stastistischen Basis vor-
genommen wurde, ist mit dem Ein-
schwenken des Nationalrats die Dif-
ferenz erledigt. Weil die Genossen-
schaftswohnungen nicht nach markt-
mässigen Kriterien vermietet werden
und die Genossenschaften von Ge-
setzes wegen einen nicht kommerzi-
ellen Selbsthilfezweck verfolgen, lie-
gen diese Mieten deutlich unter dem
Marktniveau und gehören nicht in
die Statistik. 

Auch der Versuch, im Hinblick auf
das CO2-Gesetz Anreize für energeti-
sche Gebäudesanierungen zu schaf-
fen, schlug fehl. Mit Unterstützung
der CVP hat die Ratslinke verhindert,
zusätzliche Kosten von Isolationen,
neuen Fenstern und umweltfreund-
lichen Heizungs- und Lüftungssyste-
men zu 100 Prozent auf die Mieten
überwälzen zu können.

Es bleibt zu hoffen, dass der Stän-
derat in seiner nächsten Beratung 
einen sachgerechten Ausgleich der
Interessen noch zu schaffen vermag.
Dies ist nicht zuletzt erforderlich, um
das nötige Vertrauen der Investoren
in den Wohnungsmarkt soweit her-
zustellen, dass Mietern ein breites
Wohnungsangebot zur Verfügung
steht.

*Nationalrat Rolf Hegetschweiler ist
Direktor der Hauseigentümerverbän-
de von Stadt und Kanton Zürich.

Rolf Hegetschweiler*


